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Schriftliche Kleine Anfrage  
 

der Abgeordneten Sandro Kappe und Andre Trepoll (CDU) vom 21.05.21 
 

und Antwort des Senats 

Betr.: Vermehrt anleinpflichtige Hunde ohne Leine unterwegs – Wer kümmert 
sich darum? 

Einleitung für die Fragen: 
Immer wieder weisen Anwohnerinnen und Anwohner darauf hin, dass ver-
mehrt anleinpflichtige Hunde ohne Leine unterwegs sind. Viele Bürgerinnen 
und Bürger haben Angst, gerade vor großen und aggressiven Hunden, 
schließlich besteht der Leinenzwang nicht ohne Grund.  
Bei Verstößen ist grundsätzlich der Hundekontrolldienst unter +49 40 4285 
44101 zu informieren. Jedoch ist dieser nur zentral ansässig und nur einge-
schränkt besetzt. Bis dieser vor Ort ist und eingreifen kann, wird der Hunde-
besitzer die Gassi-Runde mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits beendet haben 
(weitere Infos unter https://www.hamburg.de/behoerdenfinder/hamburg/ 
11838995/).   
Fraglich ist, wer zuständig ist, wenn der Hundekontrolldienst nicht erreichbar 
sein sollte. 
Vor diesem Hintergrund fragen wir den Senat:  

Einleitung für die Antworten: 
Am 1. Januar 2021 wechselte die Zuständigkeit für den Hundekontrolldienst vom  
Bezirksamt Hamburg-Mitte zur Behörde für Inneres und Sport, Amt Polizei. 
Dies vorausgeschickt, beantwortet der Senat die Fragen wie folgt: 

Frage 1: Wie stellt sich die Personalsituation im Bereich des Hundekontroll-
dienstes seit dem Jahre 2015 dar? Bitte Stellen-Soll und VZÄ jeweils 
zum 1. Januar eines Jahres angeben.  

Antwort zu Frage 1: 

Tabelle 1 
Datum Soll VZÄ 
01.01.2015 7,00 7,00 
01.01.2016 7,00 7,00 
01.01.2017 7,00 7,00 
01.01.2018 7,00 7,00 
01.01.2019 7,00 6,00 
01.01.2020 7,00 6,77 

Quelle: Bezirksamt Hamburg-Mitte 
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Tabelle 2 
Datum Dienstposten* Arbeitszeitanteile* 
01.01.2021 10,00 9,51 

Quelle: BIS  
* Ein „Stellensoll“ wird nicht mehr ausgewiesen. Ausgewiesen werden nur Dienstpos-

ten sowie die entsprechend tatsächlich ausgefüllten Arbeitszeitanteile.  

Frage 2: Wie viele und welche Verstöße wurden seit dem Jahre 2015 jährlich 
vom Hundekontrolldienst festgestellt? Bitte jeweils insgesamt und pro 
Bezirk angeben.  

Antwort zu Frage 2: 
Für die Beantwortung der Frage wäre eine händische Auswertung von circa 10.000 
Vorgängen erforderlich. Dies ist in der zur Beantwortung einer Parlamentarischen  
Anfrage zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich. Im Übrigen siehe Drs. 21/6688. 

Frage 3: An welchen Tagen und zu welchen Uhrzeiten ist der Hundekontroll-
dienst im Einsatz? 

Frage 4: An welchen Wochenenden zu jeweils welchen Zeiten hat der Hunde-
kontrolldienst im Jahr 2020 sowie bislang in 2021 geprüft? 

Antwort zu Fragen 3 und 4: 
Wochentags sind die Funktionszeiten des Hundekontrolldienstes montags bis donners-
tags, jeweils von 08.00 bis 16.00 Uhr und freitags von 08.00 bis 15.00 Uhr. Anlassbe-
zogen sind auch Dienstzeiten am Wochenende möglich. Die gewählten Funktionszeiten 
wurden vorläufig vom Bezirksamt Hamburg-Mitte übernommen und an die Funktions-
zeiten des zuständigen Fachdienstes der Wasserschutzpolizei angepasst. Im Rahmen 
eines Evaluierungsprozesses werden diese Zeiten geprüft und gegebenenfalls geän-
dert. 
Seit dem 1. Januar 2021 war der Hundekontrolldienst an keinem Wochenende tätig. 
Arbeitszeitnachweise aus dem Jahr 2020 liegen nicht vor. 

Frage 5: Wen können die Bürgerinnen und Bürger kontaktieren, wenn der 
Hundekontrolldienst nicht besetzt ist? Welche Telefonnummer ist zu 
nutzen? 

Antwort zu Frage 5: 
In akuten Gefahrensituationen besteht die Möglichkeit, die Polizei unter der Notrufnum-
mer 110 zu informieren. Darüber hinaus können alle vor Ort befindlichen Polizeikräfte 
jederzeit direkt angesprochen werden.  

Frage 6: Wie wird der tägliche Prüfungsbereich festgelegt? 
Antwort zu Frage 6: 
Die Tätigkeiten des Hundekontrolldienstes werden in Abhängigkeit von der Dringlichkeit 
der vorliegenden Meldungen priorisiert. Darüber hinaus wird der öffentliche Raum durch 
Kontrollstreifen in Obacht genommen, um etwaigen Verstößen gegen das Hamburger 
Hundegesetz begegnen zu können. Die Kontrollgebiete werden unter Zugrundelegung 
der bisherigen dortigen Vorkommnisse und Frequentierung durch Hunde festgelegt. 
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